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6. Seenland-Kongress 
Beach&Boat (Wassersportmesse Leipzig)  

20. Februar 2014 
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Kommt jetzt die Schiffbarkeit (EdS) 

für die Tagebaurestseen in Sachsen? 

 

1.  Zuständigkeiten 

2.  Vergleich „altes Recht“ / „neues Recht“ 

3.  Rechtsgrundlage Erklärung der Schiffbarkeit (EdS) 

4.  „Satz 3“-Verfahren, Beispiele 

5.  „Satz 2“-Verfahren, Beispiele 

6.  Zusammenfassende Antwort auf die Frage 
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Zuständigkeiten 
für § 17 Abs. 2 SächsWG gemäß SächsWasserZuVO  

Landesdirektion Sachsen (LDS) 
 

• Dienststelle Chemnitz  

• Dienststelle Dresden  

• Dienststelle Leipzig  

 

Regionale Zuständigkeit der Dienststellen  

(Regelfall) 

Zuständig für Sachsen (alle drei Direktionsbezirke):  

Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden 

• Referat 42, Oberflächenwasser, 

Hochwasserschutz   

• Referat 36, Luftverkehr und Binnenschifffahrt 

Schiffbarkeitserklärungen, Schifffahrt 

(Zentralisierte Zuständigkeit ab 1. Juni 2013) 

R 42: RL Herr Gross  0351 825 4200 

          Frau Muschol      0351 825 4220  

          Herr Kolb             0351 825 4223 

                                          0341 977 4230 

 

R 36:  RL Herr Dr. Bartscher  0351 825 3600 

 Frau Donat             0351 825 3640 
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 alt 
 

§ 36 Abs. 2  

SächsWG 
 

[Schiff- und Floßfahrt] 

„schiffbar“ gemäß 

 

§ 36 Abs. 2 Satz 1  

SächsWG (siehe Anlage 3 

 zum SächsWG) 

„schiffbar“ gemäß 

  

§ 36 Abs. 2 Satz 2 

SächsWG  

neu 
 

§ 17 Abs. 2  

SächsWG 
 

[Schifffahrt] 

„schiffbar“ gemäß 

 

§ 17 Abs. 2  

Satz 1 SächsWG 

(siehe Anlage 2 

Nr. 1 zum 

SächsWG) 

schiffbar“ gemäß 

 

§ 17 Abs. 2  

Satz 2 SächsWG 

(siehe Anlage 2 

Nr. 2 zum 

SächsWG) 

schiffbar“ gemäß 

 

§ 17 Abs. 2  

Satz 3 SächsWG 

 

Vergleich „altes Recht“ / „neues Recht“  

§ 36 SächsWG (alt) / § 17 SächsWG (neu) 
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Wasserrechtliche Vorgaben 
§ 17 SächsWG vom 12. Juli 2013, anzuwenden ab dem 8. August 2013 
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• Die „Schiffbarkeitserklärung“, also die Grundentscheidung, dass eine 

wassertouristische Nutzung mit Wasserfahrzeugen möglich sein soll, wird 

durch das Gesetz selbst getroffen.  
 

• Die gesetzgeberische Grundentscheidung zur Wahrung aller Optionen darf 

durch die EdS der LDS nicht konterkariert werden. Im Rahmen dieser 

Feststellung sind die Gewässerflächen auszugrenzen, auf denen ein 

Schiffsverkehr wegen anderer vorrangiger Nutzungen, z. B. des Natur-

schutzes nicht oder nicht mit allen Antriebsarten zugelassen werden kann. 
 

• Die Regelung geht für die Gewässer der Anlage 2, Nr. 2 (nach 

Fertigstellungserklärung) davon aus, dass dort zunächst grundsätzlich die 

Nutzung mit Schiffen aller Antriebe möglich ist, belässt jedoch, die 

Einzelentscheidung unter Berücksichtigung aller öffentlicher Belange 

insbesondere der naturschutzrechtlichen Belange dem eigentlichen 

Verwaltungsverfahren (Feststellung der Fertigstellung des Gewässers).  

Neuregelung 
§ 17 Absatz 2 Satz 2 SächsWG   
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Anlage 2, Nr. 1 

allgemeine schiffbare Gewässer 

 

 

- Vereinigte Mulde 

  

      Fluss-km 114,4 bis 118,3 

      Wurzen/Bennewitz 

      Fluss-km 135,8 bis 138,0 

      Grimma 

 

- Speicher Witznitz (Eula/Wyhra) 

      Borna 

 

Anlage 2, Nr. 2 

nach Fertigstellungserklärung 

schiffbare Gewässer 
 

- Cospudener See 

   (Leipzig, Markkleeberg, Zwenkau) 

- Zwenkauer See 

   (Leipzig, Zwenkau, Böhlen) 

- Markkleeberger See 

   (Markkleeberg) 

- Störmthaler See  

   (Rötha, Großpösna, Espenhain) 

- Überleiter zwischen 

   Cospudener See und 

   Zwenkauer See    (Zwenkau) 

- Überleiter zwischen  

  Markkleeberger See und 

  Störmthaler See 

  (Markkleeberg, Großpösna) 

Weitere Gewässer 

schiffbar nach grundsätzlicher 

Eignungsfeststellung 

 
Im Stadtgebiet Leipzig in der 

Projektvorbereitung 

 

Schiffbarkeit gemäß § 17 Abs. 2 SächsWG  
am Beispiel relevanter Gewässer im Direktionsbezirk Leipzig  
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Verfahrensablauf 
§ 17 Absatz 2 Satz 3 SächsWG   (grundsätzliche Eignungsfeststellung) 

Schritt 1: 
 

• Liegt ein öffentliches Interesse vor? 
 

Schritt 2: 
 

• Projektbeschreibung/Sachstandsermittlung 
• Gewässerstrecke 

• Wasserfahrzeuge (Fahrgastschiffe, motorgetrieben, nicht motorgetrieben, usw.) 

• Beschreibung der Auswirkungen des Projektes  

• Natura 2000, verträglich? ggf. speziellen artenschutzfachlichen Beitrag erstellen 

• Feststellung möglicher rechtlicher Ausschlusstatbestände  
 

Schritt 3: 
 

• Entwurf der Allgemeinverfügung zur EdS (Textteil, Karte) 
 

Schritt 4: 
 

• Anhörung gemäß VwVfG, Auswertung, Einvernehmen herstellen, EdS 
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Quelle: Leipziger Neuseenland 

Verfahrensvorbereitung (Schritt 1) 
§ 17 Absatz 2 Satz 3 SächsWG   (grundsätzliche Eignungsfeststellung) 

Was veranlasst die LDS ein „Satz 3“-

Verfahren zu beginnen? 

 

• Öffentliches Interesse 

• Leipziger Neuseenland 

• der Stadt Leipzig 

• Vereine, Verbände  

• usw.  
 

Hinweis:  

Bereits vor einer EdS können 

Einzelne, mit einer entsprechenden 

Erlaubnis der unteren Wasserbehörde 

gemäß § 5 Abs. 3 SächsWG, die 

Gewässer mit Wasserfahrzeugen 

befahren (Nutzung des Gewässers). 
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Verfahrensvorbereitung (Schritt  2) 
Beispiele, Machbarkeitsvoraussetzungen 

Natura 2000 - Gebiete 
Natura 2000 steht für ein europaweites 

zusammenhängendes ökologisches Netz von 

Schutzgebieten. Ziel ist die Sicherung des 

vielfältigen Naturerbes in Europa. Grundlagen 

bilden:  

• die Richtlinie 79/304/EWG – sog. Vogelschutz-

Richtlinie (VRL), die dem langfristigen Schutz 

aller wild lebender Vogelarten und ihrer 

Lebensräume in Europa dient und  

• die Richtlinie 92/43/EWG – sog. Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie (FFH-RL) mit dem Ziel, die 

biologische Vielfalt zu fördern und die 

natürlichen Lebensräume der wild lebenden 

Tiere und Pflanzen langfristig zu erhalten und zu 

schützen.  
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Quelle: Leipziger Neuseenland 

FFH-Gebiete 
 

Nach der FFH-Richtlinie gilt für diese 

Gebiete das Verschlechterungsverbot 

und die Pflicht zur Verträglichkeits-

prüfung bei Projekten und Plänen, die 

ein solches Gebiet beeinträchtigen 

könnten. 

SPA-Gebiete  
 

Nach der Vogelschutzrichtlinie (VRL) gilt 

für diese Gebiete die Pflicht zur 

Verträglichkeitsprüfung bei Projekten 

und Plänen, die solch ein Gebiet 

beeinträchtigen könnten. 

Verfahrensvorbereitung (Schritt  2) 
Machbarkeitsvoraussetzungen in FFH- und SPA-Gebieten 
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Verfahrensvorbereitung (Schritt  2) 
Beispiel: Ausschlusstatbestände  

Floßgraben  

Natura 2000 - Gebiet 
 

 

•  Vogelschutz-Richtlinie (VRL), relevant 
 

•  eingeschränkte Befahrbarkeit während der 

   Brutzeit Mai bis August 
 

•  untersagt wurde 2013:  

   Gemeingebrauch (teilweise) und auf der  

   Basis von § 5 SächsWG (§ 46a SächsWG a.F.)   

   bereits zugelassene Schifffahrt 

 
 

Fazit:  

Es ist davon auszugehen, dass der Eisvogel jedes 

Jahr in diesem Zeitraum zugegen ist. Somit ist der 

Floßgraben in diesem Verfahren nicht enthalten.  
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Verfahrensablauf 
§ 17 Absatz 2 Satz 2 SächsWG   (grundsätzliche Eignungsfeststellung) 

Schritt 1: 
 

• Sachstandsermittlung 

 

Schritt 2: 
 

• Entwurf der Allgemeinverfügung zur EdS (Textteil, Karte) 

 

Schritt 3: 
 

• Anhörung gemäß VwVfG, 

• Auswertung der Einwendungen,  

• Kein Einvernehmen Ministerien erforderlich, 

• EdS. 
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Verfahrensvorbereitung (Schritt 1) 
§ 17 Absatz 2 Satz 2 SächsWG (schiffbar nach Fertigstellungserklärung)   

 

1. Sind die Gewässer für die Nutzung „Schifffahrt“ fertiggestellt? 

(Feststellung der technischen Voraussetzungen) 

 

2. Müssen Gewässerteile dauerhaft von der Nutzungsart 

„Schifffahrt“ ausgeschlossen werden? 

 

3. Sind abweichende Regelungen zu den im Gesetz genannten 

Wasserfahrzeugen erforderlich? 

 

Sachstandsanfrage  

bei den Unterhaltungslastträgern, den Belegenheitskommunen, den 

Umweltämtern (LK, KfSt) der Regionalplanung (RPV,  LDS R 34) der 

Bergbehörde, der Schifffahrtsbehörde (LDS, R 36) und bei Bedarf 

weiteren Stellen. 

In der Regel drei Fragen: 
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Frage 1: Fertigstellungskriterien 

 Der Zielwasserstand für die Nutzung „Schifffahrt“ muss erreicht sein. 

• Ggf. noch vorhandene lokale Untiefen müssen entsprechend der schifffahrtsrechtlichen Regeln 

abgesperrt sein. 
 

 Eine bestimmte Wasserbeschaffenheit ist nicht erforderlich. 

• bei Überleitern sind allerdings die im Zulassungsverfahren geregelten Ausleitungskriterien zu 

beachten 
 

 Die Schleusenbauwerke müssen funktionstüchtig und für eine Inbetriebnahme abgenommen 

sein.  (Leiteinrichtungen, Verkehrsregelungen, Betriebszeiten) 
 

 Mindestens ein Zugang für Wasserfahrzeuge zum Gewässer muss gewährleistet sein. (Ein- und 

Ausbringen der Wasserfahrzeuge) 
 

 Künstlich hergestellte Gewässer müssen die bezüglich der Schifffahrt in der wasserrechtlichen 

Zulassung (Planfeststellung/Plangenehmigung) fixierten Bedingungen erfüllen. 
 

 Die Zustimmung des zuständigen Ausbau- und Unterhaltungslastträgers muss vor der 

Nutzungsfreigabe Schifffahrt vorliegen. 

 

Einige Beispiele, nicht abschließend  
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Frage 2: Gewässerteile dauerhaft ausgeschlossen? 

 

 geotechnische Sperrbereiche (Gefahrenabwehr), 
 

 durch raumordnungsrechtliche Zielvorgaben ausgeschlossen, 
 

 durch bauplanungsrechtliche Vorgaben ausgeschlossen, 
 

 durch bestehende Rechtsverordnungen ausgeschlossen, 
 

• Natur-, Landschafts- und Trinkwasserschutzgebiete usw. 
 

 in Natura-2000-Gebieten ist die Verträglichkeit der Schiffbarkeit mit den 

Erhaltungszielen des Natura-2000-Gebietes zu überprüfen und 

erforderlichenfalls sind bestimmte Beschränkungen der Wasserfläche 

anzuordnen, 
 

 Gewässerstrecken, die ausschließlich anderen Nutzungsarten vorbehalten sind. 

Einige Beispiele, nicht abschließend  
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Frage 3: Abweichende Regelungen zu Wasserfahrzeugen?  

 

 erforderlich, wenn  
 

 nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt ausgeschlossen werden 

müssen, 
 

• Gewässerbeschaffenheit (Änderung der Zustandsklasse) 

• Unzulässige Schallemissionen (Grenzwertüberschreitungen)  
 

 die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs Beschränkungen 

der Dimensionierung der Wasserfahrzeuge erfordern (Tiefgang, 

Abmessungen), 

 

 in Natura-2000-Gebieten die Verträglichkeit der Schiffbarkeit mit den 

Erhaltungszielen nur durch bestimmte Beschränkungen der 

Wasserfahrzeuge erreichbar ist. 

Einige Beispiele, nicht abschließend  
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1. Herstellung einer 

Arbeitskarte 

 
2. Textteil, 

      feststellender VA:  

 

• fertiggestellt  

• ggf. Gewässer-

teile dauerhaft 

ausschließen 

• ggf. 

Einschränkung 

Wasserfahrzeuge     
 

Entwurf einer  

Allgemeinverfügung 

Verfahrensvorbereitung (Schritt 2) 
 Arbeitskarte (schiffbare Wasserfläche / Schifffahrtszeichen) 
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 Arbeitskarte (schiffbare Wasserfläche/Schifffahrtszeichen) 

• Wenn alle Sachstandsfragen 

(Sperrflächen, Schifffahrtszeichen 

usw.) zur schiffbaren Wasserfläche 

geklärt sind, liegt eine Arbeitskarte 

vor, mit der formell das Verfahren 

gemäß VwVfG durchgeführt 

werden kann. 

 

• Im Bereich der schiffbaren 

Wasserflächen sollte an künst-

lichen Gewässern auch der 

Gemeingebrauch zugelassen sein.  

 

• Für den Textteil der EdS ist zu 

klären, ob aus rechtlichen Gründen 

von den im Gesetz benannten 

Wasserfahrzeugen abgewichen 

werden muss. 
 

Beispiel: EdS Störmthaler See 
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Zusammenfassung  
Kommt jetzt die Schiffbarkeit (EdS) für die Tagebaurestseen in Sachsen? 

 Die in der Anlage 2 Nummer 2 zu § 17 SächsWG benannten Tagebaurestseen sind künstliche 

Gewässer und bezüglich der Zielstellung zur bergbaulichen Folgenutzung schiffbar herzustellen. 
 

 Diese Zielstellung (schiffbar) findet sich nunmehr als Grundentscheidung in § 17 SächsWG.  
 

 Die LDS hat festzustellen, wann diese Tagebaurestseen die technischen Voraussetzungen 

(fertiggestellt) für die Schifffahrt erfüllen. Mit der Fertigstellung erfolgt die EdS unter 

Berücksichtigung der beschriebenen Rahmenbedingungen. 
 

 Diesbezügliche Sachstandsermittlungen 

 wurden bereits eingeleitet für den 

 Störmthaler See, Cospudener See, Partwitzer See, Erweiterung Geierswalder See, 

Barbarakanal 

 erfolgen noch in 2014 für den 

 Markkleeberger See und ÜL zum Störmthaler See  
 

 Zu weiteren Tagebaurestseen wird geprüft, ob die Voraussetzungen vorliegen. Aktuelle 

Informationen erhalten Sie bei den genannten Ansprechpartnern.  

          Die EdS für Tagebaurestseen in Sachsen kommt! 
 


